
Stand: 14.03.2026 06:32:54

Vorgangsmappe für die Drucksache 19/10834

"Änderungsantrag Haushaltsplan 2026/2027; hier: Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung  (Kap. 12 04 Tit.

633 75)"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 19/10834 vom 11.03.2026



 

19. Wahlperiode 11.03.2026  Drucksache 19/10834 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 

der Abgeordneten Harald Meußgeier, Gerd Mannes, Christin Gmelch und Fraktion 
(AfD) 

Haushaltsplan 2026/2027; 
hier: Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für  

Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
 (Kap. 12 04 Tit. 633 75) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf des Haushaltsplans 2026/2027 werden folgende Änderungen vorgenom-
men: 

In Kap. 12 04 wird der Ansatz im Tit. 633 75 (Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung) 
für das Jahr 2026 von 3.541,7 Tsd. Euro um 3.541,7 Tsd. Euro auf 0 Euro gekürzt. 

In Kap. 12 04 wird der Ansatz im Tit. 633 75 (Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung) 
für das Jahr 2026 von 3.541,7 Tsd. Euro um 3.541,7 Tsd. Euro auf 0 Euro gekürzt. 

Die eingesparten Mittel werden zur Erhöhung von bestehenden Ansätzen oder zur 
Finanzierung neuer Vorhaben im Entwurf des Haushaltsplans 2026/2027 an anderer 
Stelle verwendet. 

 

 

Begründung: 

Der Freistaat sollte keine weiteren Haushaltsmittel für sogenannte Klimaschutzmana-
ger, Landesagenturen oder Beratungsstellen im Bereich „Klimaschutz“ bereitstellen. 
Bayerns Kommunen müssen vollständig von nicht-finanzierbaren und ineffizienten 
CO2- und Klimaschutzauflagen entlastet werden. Unnötige Klimaposten, die vom Frei-
staat mitfinanziert werden sind zu streichen um Raum für zweckdienlichere Wirtschafts-
förderungen zu schaffen. Sinnvolle Investitionen in Klimaanpassungsmaßnahmen sind 
davon nicht betroffen und über den Haushalt in einem anderen Titel abgesichert. 
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